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Tagesordnungspunkt: 
 
Widmung der Straße "Am Sonnenhang" in Eitorf-Mühleip 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der ABV empfiehlt dem Rat der Gemeinde zu beschließen: 
 
Die Straße „Am Sonnenhang“ in Eitorf-Mühleip, Gemarkung Linkenbach, Flur 14, Parzelle Nr. 67, wird 
für den anbaubaren, befahrbaren Teil als Gemeindestraße ohne Beschränkung der Widmung auf be-
stimmte Nutzungsarten für den öffentlichen Verkehr und für die fußläufige, nicht befahrbare Anbin-
dung an die Erschließungsstraße „Schulweg“ als Fußweg gewidmet.   
 
 
 
Begründung: 
 
Die Straße „Am Sonnenhang“ in Eitorf-Mühleip, Gemarkung Linkenbach, Flur 14, Parzelle Nr. 67, 
wurde ausgebaut und erstmalig endgültig hergestellt. Die ausgebaute Verkehrsfläche teilt sich in ei-
nen anbaubaren, befahrbaren Teil und in eine fußläufige, nicht befahrbare Anbindung an die Erschlie-
ßungsanlage „Schulweg“. 
 
Damit diese Flächen nicht nur tatsächlich sondern auch rechtlich die Eigenschaft einer öffentlichen 
Straße erhalten, ist es erforderlich, dass die Gemeinde diese Straße gemäß § 6 StrWG NW für den 
öffentlichen Verkehr widmet. 
 
 
 


